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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.05.2012 

Geschäftszahl 

2009/17/0089 

Rechtssatz 

Wer eine bewilligungspflichtige Baumaßnahme bewilligungslos beginnt, ohne das Ergebnis des 
Bewilligungsverfahrens abzuwarten, kann sich zur Abwehr eines Abgabentatbestandes für die Verfüllung von 
Geländeunebenheiten nicht auf einen Ausnahmetatbestand für erlaubte Baumaßnahmen berufen, dessen 
Erfüllung im Abgabenentstehungszeitpunkt mangels erteilter Bewilligung nicht absehbar ist. 


